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§ 224 StGB Fälschung besonders
geschützter Urkunden

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 224.

Wer eine der im § 223 mit Strafe bedrohten Handlungen in Beziehung auf eine inländische ö.entliche Urkunde, eine

ausländische ö.entliche Urkunde, wenn sie durch Gesetz oder zwischenstaatlichen Vertrag inländischen ö.entlichen

Urkunden gleichgestellt ist, eine letztwillige Verfügung oder ein nicht im § 237 genanntes Wertpapier begeht, ist mit

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
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